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Gemeinde Rümlang
Auflrebung und ñleefestsetzung von Verkehrsbauliniên
an der Glattalstrasse (Route 594!,
Abschnitt Säntisstrasse bis Ruebisbachweg

Baulinien. lm Kanton Zvçich wurde 2006 die volfständige Erfassung und Bereinigung
der tsâulinien an Staatsstressen an die Hand genommen. Die tsaulinien wurden in der Ver-
gangenheit aus verschiedenen Gründen,nicht systernatisch bewirtschaftet und Sind zu
einem grossen Teilverattêt. Die Dimensionierung entspricht nicht mehr dem heutigen
Str,assênverlauf sowie den heutigen Bedäd.rtiss-erì un.d Çen ge.seÞli,0hen'Anfô-i,derungen.

Urn dle Rerhtssi rlejsten qlnd

Rau,E+sicherung örlnen, i.stei
batilinien unurhg{hgl¡qh.

Beider NeufestseEungwird spezielldarauf geachtet, dass die Dinrensignierung der
neuen Verkehrsbaulinien dÍe erforderlíche Raunrfieihaftung an Staatsstras.sen gewähr-
leÍstet und betroffene Grundstücke trotzdern nicht überrnässig tangiert werden. Ðà die
Verkehrsbaulinien nicht nur er,weitert, sondern at¡ch reduziert werden, sind, darnit für
Grundstücke und bestehende Gebäu¡de durch die Revision nicht nur neue Belastungen,
sondern ar¡ch zahlreiche Entlastungen ve¡:bunden, Weíter wird bei den ausgebauten
Strassen in der Regel ein rninimater Verkehrsbauliníenabstand, der dem gesetzlichen

Strassenabsta¡d gernäss $ 265 ff. des Planungs- und Baugesetzes (PtsG) entspiicht,
und bei Strassen mit geplantem Ausbau das erforderliche Mindestmass festgelegt. An
verschiedenen Stellen weisen die neuen Verkehrsbaulinien nur minimale Verschiebungen
gegenüber den aufzuhebenden Verkehrsbaulinien auf. Dadurch entstehen für.betroffene
Grundeigentämer in der Regel keine zusätzlichen Belastungen. ln diesen Fällen handelt
es sich lediglich um die Aufarbeitung alter Akten mit dern Ziel, eine Festsetzung über ganze

Strassenzüge zu erhalten. Grundsätzlich werden an bestehenden Strassen in Reserve-,
KerR-, Freihalte- und Landwirtschaftszonen keine Verkehrsbaulinien mehr festgelegt bzw.
die festgesetzten ersa?los aufgehoben. Für Kernzonen gelten in erster Linie die Bestim-
mungen der kommunalen Bau- und Zonenordnung oder - wie ín den Reserve-, Freihalte-
und Landwirtschaftszonen - der Strassenabstand gernäss PBG.

Auf diesen Grundsätzen lässt sich heute ein neues und korrektes Planwerk erstellen,
das im Einzelfall auf einer Abwägung zwischen den privaten und öffentlichen lnteressen
beruht. Diese Baulinien werden auch den heutigen Anforderungen der amtlichen Vermes-
sung, der Archivierung, der Übersichtlichkeit und der weiteren Bewirtschaftung gerecht.
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Mit Beschluss Nr, 39 vom 13. Januar 2010 hat der Regierungsrat des Kantons Zürich
diesem Konzept für die vollständige Überarbeitung der Baulinien an Staatsstrassen zuge-
stimmt.

Gestützt auf díesen Beschluss werden an der Glattalstrasse (Route 594), Abschnitt.
Säntisstrasse bis Ruebísbachweg, die Verkehrsbaulinien RRB Nrn. 1948i/1939, 3011951,
4/.8211958,285211960 and 492711963 teilweise aufgehoben und VerkehrsbaulÍníen neu
fêstgçsetzt. Mit 6,0 rn ab Gr.enzebzw.8,5 m ab Fahrbahnrand wérden bei téilweise unge-
nügendêr,n Furssg.ängerschutz tsaulinien nlit dem Mindestabstend gem:äg$ FEG feSþ-e..sezt.
Wêrden bestehende Çehärirde nq¡t gder stärke¡, von den Baulinien angeSchn-ritteno _geniessen
diese Bestêndesgarantie im Sinne von $ 1Of PtsG.

Die. Volkswirtschaftsdir.ektiön verfiigú:

An der Glattalstrasse (Route 594), Abschnitt SäntÍsstrasse bis Ruebisbachweg, wer-
den Verkehæbauiínie n a ufgehobeR u nd neu fêStgesetzI.

f l. Die Vorlage,íst ín dêrGerneinde Rämfang während 3O Tagen öftentlieh auf2ute(ien.

Auftagefriêtvorl SO

IV Der Gemeinderat RÉlrnlang wird eingeladen, '

a) die VerkehrsbaufÍnienvorlage rechEeltig und ur'rter l-linweis auf die Rekursmöglich-
keit gemässZiÍner lll hievor im kantonalen Amtsblatt sowie irn amtlichen Pubtíka-
tionsorgan der Gemeinde Rümfang wie foþt bel<annt zu machen:
'Die Volkswirtschaftsdirektion hat mítVerttl'ggng Nr. .....,............ vom
an der Glattalstrasse (Route 594) in der GemeÍnde Rtimlang, Abschnitt Säntis-
strasse b-ís Ruebísbachweg, Verkehrsbaulinien aufgehoben und neu festgeseÞt.
Die Pläne liegen vom .......... bis .,.......... im ......................... zut
Einsichtnahme âuf. lnnerhafb der genannten Auflagefrist von 30 Tagen körlnen
betroffene Grundetgentür¡er oder sonst wie in ihien schuÞ.wtirdigen lnteressen
bertihrte Per€onen, Gemeinden sowie ander,e Körpersehaften oder Anstalten des
öf'fentlichen Rechts gegen die Verkehrsbaulinienvorlage beÍm Regierungsrat des
Kantons Zü¡ich Rekurs erheben, wobei die Rekurssohrift eínen Antrag und dessen
Begründung enthalten muss';

b) díe betroffenen Grundeigentümer überdies unter Beachtung von $ 6 PBG durch
eingeschriebenen Brief auf die Verkehrsbaulinienvorlage sowie die Rekursmög-
lichkeit hinzuweisen;

c) die Planauflage durchzuführen;
d) nach Ablauf der Auflagefrist die Auflageaktên einoeschrieben (Originalpläne) der

Volkswirtschaftsdirektion, Amt für Verkehr, Elaupolizeí und Beítragswesen, Post-
fach, 8090 Zürich, zuzustellen;

e) dem Amt für Verkehr, tsaupolizei und Beitragswesen, die lnserate- und Portospe-
sen sowíe den erforderlichen administrativen Auñ¡vand in Rechnung zu stellen.
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Mitteilung an:

Amt für Verkeh_r, Baupolizef und Bei:tragsÚesen ftlr sich und zum Vercand an:

¡ Gerneinderat R{imlqng¡ Gemeinderatskei¡zlei, Glattalstrasse 201, 8f 53 Rümlang

r Gosswêiler lngenieÛreAG, Neuhofstrrasse 34, 8600 Ditbeñdorf 'l


